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Die Hürden sind überwindbar
Rechtliche aspekte. Wenn ein Unternehmen die betriebliche Altersversorgung neu 
gestalten will, muss es die Interessen der Arbeitnehmer im Auge behalten.

letzten Zeit stark verändert: Alters ver
mögensgesetz, Alterseinkünftegesetz, 
BiMoG et cetera, sodass der ursprüng
lich gewählte Durchführungsweg nicht 
mehr den Ansprüchen genügt. Motive 
für den Wechsel können zum Beispiel 
eine Senkung der Verwaltungskosten 
oder die langfristige Sicherstellung der 
Finanzierung sein. Ferner sind häufig bi
lanzielle Erwägungen ausschlaggebend. 
Aber auch die eingeschränkten Finan
zierungsmöglichkeiten mancher Durch
führungswege lassen den Wunsch nach 
einem flexibleren Durchführungsweg 
aufkommen. Wichtig dabei: Der Recht
sprechung des BAG zufolge unterliegt 

ein Wechsel des Durchführungswegs 
nicht der Mitbestimmung, da der Arbeit
geber bei der Einführung der bAV den 
Durchführungsweg auch einseitig fest
legen kann.

Arbeitsrechtliche Aspekte

Nach der neueren Rechtsprechung des 
BAG kann die Versorgungszusage selbst 
aber den Anspruch auf einen bestimm
ten Durchführungsweg begründen, 
sofern die Versorgungszusage die ex
terne Durchführung ausdrücklich vor
sieht. Das BAG geht dann von einem 
Verschaffungsanspruch auf einen ex
ternen Durchführungsweg aus. Die neu
ere Rechtsprechung des BAG schränkt 
daher die Möglichkeit eines einseitigen 
Wechsels des Durchführungswegs ein. 
Jedenfalls ist die einseitige Wechsel
möglichkeit ausgeschlossen, wenn sie 
mit einer Verschlechterung für die Ver
sorgungsberechtigten einhergeht. Ei
ne derartige Verschlechterung können 
zum Beispiel die steuerlichen Folgen 
des Wechsels darstellen. Es ist hingegen 
keine Verschlechterung gegeben, wenn 
durch den Wechsel die Rechtsposition 
des Versorgungsberechtigten gestärkt 
wird (zum Beispiel beim Wechsel von 
der Unterstützungskasse zur Direkt
zusage, weil die Unterstützungskasse 
im Gegensatz zur Direktzusage keinen 
Rechtsanspruch gewähren darf).

Steuerliche Auswirkungen 

In steuerlicher Hinsicht sind zwei be
ziehungsweise drei unterschiedliche 
Ebenen bei einem Wechsel des Durch
führungswegs zu unterscheiden:

Von Bernd Wilhelm 

Der Begriff des Durchführungs
wegewechsels ist gesetzlich 
nicht geregelt, aber allgemein 
anerkannt. Der Arbeitgeber 

beschließt hierbei, entweder die Ver
sorgung nicht mehr unmittelbar selbst 
durchzuführen oder den bisherigen Ver
sorgungsträger zu wechseln. Der Arbeit
nehmer übt seine Beschäftigung für den 
Arbeitgeber weiterhin unverändert aus. 
Die bAV begründet regelmäßig langfris
tige Verpflichtungen. Gleichzeitig haben 
Gesetzgebung und Rechtsprechung die 
rechtlichen Rahmenbedingungen in der 

Beliebig lässt sich die Spur bei den Durchführungswegen in der bAV nicht wechseln. 
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• Auswirkungen auf die Handels und 
Steuerbilanz des Arbeitgebers,
• Auswirkungen für den Arbeitnehmer 
in der Anwartschaftsphase beziehungs
weise für den Versorgungsberechtigten 
in der Leistungsphase,
• Auswirkungen auf einen steuerbefrei
ten Versorgungsträger.
Sinnvollerweise unterscheidet man bei 
den Wechselsituationen zwischen inter
nen und externen Durchführungswegen. 
Direktzusage und Un  terstützungskasse 
zählt man zu den internen Durchfüh
rungswegen. Direktversicherung, Pen
sionskasse und Pensionsfonds zu den 
externen Durchführungswegen. Die 
gewählte Einordnung orientiert sich 
an der Gesetzesbegründung zum Al
terseinkünftegesetz. Ferner spricht für 
diese Einteilung, dass aus Sicht der Ver
sorgungsberechtigten die steuerliche 
Behandlung in Anwartschafts und Lei
stungsphase in jeder Gruppe ähnlich ge
lagert ist.

Fall 1: Intern auf intern

Bei einem Wechsel zwischen Direkt
zusage und Unterstützungskassen
versorgung kommt es auf Ebene der 
Versorgungsberechtigten steuerlich zu 
keiner Veränderung. In der Anwart
schaftsphase entsteht lohnsteuerlich 
kein Zufluss. Die Besteuerung erfolgt in 
der Leistungsphase in beiden Fällen als 
nachgelagerter Arbeitslohn (§ 19 Abs. 1 
Nr. 2 EStG / Einkommensteuergesetz).

Der Arbeitgeber muss beim Wech
sel von der Direktzusage zur Unter
stützungskasse die nach § 6a EStG 
gebildeten Pensionsrückstellungen ge
winnerhöhend auflösen. Im Gegenzug 
sind die Zuwendungen an die Unter
stützungskasse als Betriebsausgaben 
im Rahmen des § 4d EStG abzugsfähig. 
Allerdings kann man für Leistungsan
wärter nur beschränkt Zuwendungen an 
eine Unterstützungskasse leisten. Das 
heißt, die Unterstützungskasse kann für 
Anwärter nur durch laufende Zuwen
dungen sukzessive finanziert werden. 
Folglich kann die Unterstützungskasse 

beim Wechsel unterfinanziert sein. Das 
Trägerunternehmen muss dies im Bi
lanzanhang ausweisen. Die Anrechte von 
Leistungsempfängern können durch Ein
malzuwendungen ausfinanziert werden.

Im umgekehrten Fall des Wechsels 
von der Unterstützungskasse auf die 
Direktzusage fließen die Deckungsmit
tel aus der Unterstützungskasse dem 
Trägerunternehmen zu. In der Handels
bilanz führt das beim ehemaligen Trä
gerunternehmen zu einem Ertrag und 
steuerlich zu einer Betriebseinnahme. 
Da der Arbeitgeber aber gleichzeitig ei
ne Versorgungszusage erteilt, bildet er 
handelsbilanziell dafür Rückstellungen. 
Steuerlich werden diese anerkannt,  
wenn sie den formalen Erfordernissen 
(zum Beispiel Schriftform) des § 6a 
EStG entsprechen. Es kann aber dazu 
kommen, dass höhere Pensionsrück
stellungen gebildet werden müssen, die  
als Deckungsmittel aus der Unterstüt
zungskasse an das Trägerunternehmen 
fließen. 

Aus Sicht einer als soziale Einrich
tung nach § 1 KStDV (Körperschafts
steuerDurchführungsverordnung) 
anerkannten und von der Körperschafts 
und Gewerbesteuer befreiten Unterstüt
zungskasse ist darauf zu achten, dass die 
Auskehrung von Deckungsmitteln nicht 
zu einem Verlust der Befreiung von Kör
perschafts und Gewerbesteuer führt. 
Hier empfiehlt es sich, im Zweifel eine 
verbindliche Auskunft beim zuständigen 
Betriebsstättenfinanzamt einzuholen.

Fall 2: Extern auf extern

Der Wechsel zwischen externen Versor
gungsträgern berührt die steuerliche 
Ebene des Arbeitgebers nicht. Denn auf
grund der eingeräumten Bezugsrechte 
beziehungsweise Rechtsansprüche wird 
das bei den Versorgungsträgern gebil
dete Deckungskapital steuerlich den Ver
sorgungsberechtigten zugerechnet. Aber 
auch für den Versorgungsberechtigten 
ergeben sich steuerlich keine Auswir
kungen, wenn das angesammelte Ka
pital in den Deckungsstöcken verbleibt 

und der Wechsel nicht als Neuabschluss 
eines Versicherungsvertrags (Novation) 
angesehen wird.

Fall 3: Intern auf extern

Bei einem Wechsel von Direktzusage 
oder Unterstützungskasse auf eine Di
rektversicherung stellt sich aus Sicht der 
Versorgungsberechtigten das Problem, 
dass die Leistung von Beiträgen an eine 
Direktversicherung oder eine Pensions
kasse im begrenzten Umfang des § 3 Nr. 
63 EStG möglich ist. Danach können im 
Kalenderjahr maximal vier Prozent der 
Beitragsbemessungsgrenze zuzüglich 
1.800 Euro steuerfrei in eine Direktver
sicherungs oder Pensionskassenver
sorgung einbezahlt werden. Bestehen 
die Anrechte schon längere Zeit, wird 
dieser Rahmen meist nicht ausreichen. 
Übersteigt der vom Arbeitgeber an die 
Direktversicherung oder Pensionskasse 
geleistete Beitrag die Grenze des § 3 Nr. 
63 EStG müssen die Arbeitnehmer den 
überstiegenen Beitrag individuell ver
steuern. Gleichzeitig unterliegen aber die 
Leistungen aus dem Versicherungsver
trag nach § 22 Nr. 5 EStG ebenfalls der 
vollen Besteuerung. Aus diesem Grund 
scheidet ein Durchführungswegewechsel 
in diesen Konstellationen meist aus, weil 
diese steuerliche Mehrbelastung regel
mäßig nicht die Zustimmung der Versor
gungsberechtigten findet.

Eine Ausnahme stellt die Übertragung 
von einer Direktzusage oder Unterstüt
zungskassenzusage auf den Pensions
fonds dar. Hier kann der erdiente Teil 
grundsätzlich steuerfrei nach § 3 Nr. 
66 EStG vom Pensionsfonds übernom
men werden, wenn der Arbeitgeber den 
Betriebsausgabenabzug, der über die 
Rückstellungen hinausgeht, auf zehn 
Jahre nach § 4e Abs. 3 EStG verteilt. Für 
die zukünftig noch zu erdienenden An
wartschaften gibt es beim Pensionsfonds 
keine ausreichende steuerliche Flankie
rung, sondern es gibt nur den Betriebs
ausgabenabzug in Höhe von vier Prozent 
zuzüglich 1.800 Euro jährlich pro Ar
beitgeber. Daher empfiehlt sich nur eine 
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BeRnd Wilhelm LL.m. 
rechtsanwalt, ist Fach be
reichs leiter recht steuern bei 
der Longial GmbH.

Auslagerung des erdienten Teils auf den 
Pensionsfonds, und für die Zukunft ein 
Wechsel auf die Unterstützungskasse.

Fall 4: Extern auf intern

Bei einem Wechsel vom externen zum 
internen Durchführungsweg wird das 
gebildete Deckungskapital im Rahmen 
eines Rückkaufs aufgelöst. Da die bis
lang geleisteten Beiträge des Arbeitge
bers an den externen Versorgungsträger 
ursprünglich in steuerlicher Hinsicht 
Arbeitslohn darstellten, handelt es sich 
bei dem Rückkauf um eine Rückgewähr 
von Arbeitslohn. Dieser erhöht beim 
Arbeitgeber steuerlich den Gewinn. 
Der Arbeitgeber wiederum bildet ent
weder Rückstellungen oder führt Zu
wendungen an eine UKasse ab. Beide 
Vorgänge mildern so den Ertrag. Bei 
einer Unterstützungskasse kommt wie
derum das Problem zum Tragen, dass 
Anwärter nicht vollständig ausfinanziert 
werden können, sodass dieser Vorgang 
beim Arbeitgeber im Umstellungszeit
raum mit einem zu versteuernden Ertrag 
verbunden sein kann. 

Welcher Wechsel ist sinnvoll? 

Ein Wechsel des Durchführungswegs 
wird in vielen Fällen nach der Recht
sprechung des BAG nicht mehr ohne Zu
stimmung der Versorgungsberechtigten 
möglich sein. Daneben gab es bislang 
Konstellationen, in denen aufgrund von 
Bezugsrechten oder Rechtsansprüchen 
eine Zustimmung der Versorgungsbe
rechtigten zwingend erforderlich war. 
Hierzu zählen die Wechsel von einem 
externen Versorgungsträger auf einen 
anderen externen oder internen Ver
sorgungsträger. Beiden Konstellationen 
kommt aber in der Praxis ohnehin eine 
geringe Bedeutung zu.  

Dagegen kommt es in der Praxis häu
figer vor, dass ein Wechsel zwischen 
den internen Durchführungswegen an
gestrebt wird. Neben der Unzufrieden
heit mit der Verwaltung im Rahmen 
einer Gruppenunterstützungskasse 
sind ein weiterer möglicher Grund die 

steuerlichen Restriktionen im Hinblick 
auf die Leistungshöhe, die die Unterstüt
zungskasse gewähren kann. Daneben 
spielen oft auch die als unzureichend 
empfundenen Ausfinanzierungsmög
lichkeiten für Anwärter beziehungs
weise die Schwierigkeiten mit der 
Mitgabe von Versorgungsanrechten 
beim Arbeitgeberwechsel eine Rolle. Bei 
Firmen beziehungsweise Konzernun
terstützungskassen kommt es häufig 
zum Wechsel, wenn entweder im Zuge 
eines ShareDeals ganze Konzerngesell
schaften oder aber im Rahmen eines 
AssetDeals einzelne Betriebe oder Be
triebsteile verkauft werden. 

Die Satzungen dieser firmeneigenen 
Unterstützungskasse sehen regelmäßig 
vor, dass nur zum Konzern gehörende 
Unternehmen ihre Arbeitnehmer über 
die Unterstützungskasse versorgen 
können. In diesem Fall ist der Durch
führungswegewechsel zwingend. Der 
umgekehrte Weg, dass von der Direkt
zusage zu einer Unterstützungskassen
versorgung gewechselt werden soll, ist 
nur für bereits laufende Renten gegen 
eine einmalige Zuwendung möglich. 

Der Wechsel von einem internen auf 
einen externen Durchführungsweg 
spielt häufig bei unmittelbaren Versor
gungszusagen eine Rolle. Da Pensions
rückstellungen im internationalen 
Bereich häufig als Hemmnis bei Ver
äußerungen und Umstrukturierungen 
empfunden werden, versucht man, die 
Pensionsrückstellungen auf externe 
Versorgungsträger auszulagern. Die 
Auslagerung auf Direktversicherung 
oder Pensionskasse führt regelmäßig 
zu unbefriedigenden Ergebnissen. Eine 
Ausnahme bildet die Auslagerung auf 
einen Pensionsfonds. Hier können die 
erdienten Anwartschaften nach § 3 Nr. 
66 EStG steuerfrei für die Versorgungs
berechtigten auf einen Pensionsfonds 
übertragen werden. Für die zukünftig 
noch zu erdienenden Anwartschaften 
kann eine Auslagerung auf eine Unter
stützungskasse sinnvoll sein.  

ÜBeRBlick

Direktzusage 
Der Arbeitgeber verpflichtet sich gegenüber dem mitarbeiter oder dessen Hinterbliebe
nen im Versorgungsfall aus betrieblichen mitteln eine Leistung zu gewähren. 

Direktversicherung 
Der Arbeitgeber schließt eine Versicherung auf das Leben des mitarbeiters ab. Aus 
dieser sind der mitarbeiter und/oder seine Hinterbliebenen bezugsberechtigt.

Pensionskasse 
eine rechtlich selbstständige Versorgungseinrichtung, die den mitarbeitern und/oder 
deren Hinterbliebenen einen eigenen Anspruch auf Leistungen gewährt.

Pensionsfonds 
rechtlich eigenständiger Versorgungsweg, der mitarbeitern einen eigenen Anspruch 
einräumt. Allerdings ist er freier in der Kapitalanlage, so dass die Versorgung stärker an 
den Chancen und risiken der Kapitalmärkte partizpiert

Unterstützungskasse 
eine rechtlich selbständige Versorgungseinrichtung, die den mitarbeitern keinen eige
nen Anspruch gewähren darf, über die aber aus steuerlichen Gründen höhere Leistun
gen in Aussicht gestellt werden dürfen als z.b. in der Direktversicherung. 

Unter folgenden fünf Durchführungswegen können deutsche Unternehmen  
bei der Ausgestaltung der betrieblichen Altersversorung für ihre Mitarbeiter wählen: 

Die fünf Durchführungswege
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